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ner Frist von drei Monaten zum Jahresende, erstmals zum 
31. Dezember 2014 gekündigt werden. Bis zum Abschluss 
eines neuen Tarifvertrages gelten die Bestimmungen des 
gekündigten Tarifvertrages weiter, soweit zwischen den 
Tarifvertragsparteien nichts anderes vereinbart wird. 

(2) Sofern durch gesetzliche Regelungen im Rahmen der ge-
setzlichen Rentenversicherung, des BetrAVG oder anderer 
Vorschriften eine Änderung des Tarifvertrages zu den Rege-
lungen zur Entgeltumwandlung und zum Arbeitgeberbeitrag 
zur betrieblichen Altersversorgung notwendig wird, werden 
die Tarifvertragsparteien hierzu in Verhandlungen mit dem 
Ziel eintreten, die Entgeltumwandlung entsprechend den ge-
setzlichen Vorgaben weiterhin zu ermöglichen.

(3) Bei Inkrafttreten dieses Tarifvertrages bestehende Be-
triebsvereinbarungen oder Individualvereinbarungen zur 

Entgeltumwandlung sowie zur betrieblichen Altersversor-
gung sowie Anwartschaften aus solchen bleiben durch die-
sen Tarifvertrag unberührt und gelten unverändert weiter, 
können jedoch im gegenseitigen Einvernehmen umgewan-
delt werden.

Protokollnotiz:
Die Umsetzbarkeit des Tarifvertrages zur betrieblichen Alters-
versorgung und Entgeltumwandlung ist in Bezug auf die Höhe 
des monatlichen Arbeitgeberbeitrages zur betrieblichen Alters-
versorgung mit der „Vorsorgeeinrichtung für Gesundheitsberufe“ 
(GesundheitsRente) abgestimmt. Die GesundheitsRente wurde in 
Abstimmung mit den Tarifparteien entwickelt.

Berlin, den 20. 1. 2011 

Zwischen der Arbeitsgemeinschaft zur Regelung der Arbeitsbe-
dingungen der Arzthelferinnen/Medizinischen Fachangestellten, 
Herbert-Lewin-Platz 1, 10623 Berlin, und dem Verband medizi-
nischer Fachberufe e.V., Bissenkamp 12–16, 44135 Dortmund, 
wird folgender Gehaltstarifvertrag abgeschlossen:

§ 1 
Geltungsbereich

(1) Dieser Tarifvertrag gilt für Medizinische Fachangestellte/
Arzthelferinnen, die im Bundesgebiet in Einrichtungen der 
ambulanten Versorgung tätig sind. 

(2) Medizinische Fachangestellte/Arzthelferinnen* im Sinne 
des Tarifvertrages sind die Angestellten, deren Tätigkeit 
dem Berufsbild der Medizinischen Fachangestellten/Arzt-
helferin entspricht und die die entsprechende Prüfung vor 
der Ärztekammer bestanden haben.

 Sprechstundenschwestern und Sprechstundenhelferinnen 
sowie staatlich geprüfte Kranken- und Kinderkranken-
schwestern/Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und 
Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen sind Medizi-
nischen Fachangestellten/Arzthelferinnen im Sinne dieses 
Tarifvertrages gleichgestellt, sofern sie eine solche Tätig-
keit ausüben. 

(3) Dieser Tarifvertrag gilt entsprechend auch für Auszubil-
dende.

§ 2 
Anwendungsbereich

(1) Dieser Gehaltstarifvertrag bestimmt unmittelbar und zwin-
gend den Inhalt aller Arbeitsverträge zwischen Mitgliedern 
der Arbeitsgemeinschaft zur Regelung der Arbeitsbedin-
gungen der Arzthelferinnen/Medizinischen Fachangestell-

ten und Mitgliedern der tarifvertragschließenden Arbeit-
nehmerorganisation.

(2) Sind nicht beide Partner des Arbeitsvertrages Mitglied der Ta-
rifvertragspartner, so gelten die tariflichen Bestimmungen, 
wenn im Arbeitsvertrag auf diesen Gehaltstarifvertrag oder 
auf den Gehaltstarifvertrag in der jeweils gültigen Fassung 
ausdrücklich oder stillschweigend Bezug genommen wird.

§ 3 
Gehälter für voll- und teilzeitbeschäftigte 

Medizinische Fachangestellte/Arzthelferinnen
(1) Ab 1. 1. 2011 gilt folgende Gehaltstabelle für vollzeitbe-

schäftigte Medizinische Fachangestellte/Arzthelferinnen:

(2) Für die Eingruppierung in die Tätigkeitsgruppen ist vom 
Berufsbild der Medizinischen Fachangestellten/Arzthelfe-
rin, wie es sich aus der Ausbildungsverordnung ergibt, so-
wie von den ihr in rechtlich zulässiger Weise übertragenen 
Tätigkeiten (Delegationsfähigkeit) auszugehen. Die Ge-
samtverantwortung des Arztes bleibt dabei unberührt. Un-
ter Zugrundelegung dieses rechtlichen Rahmens gelten für 
die Eingruppierung folgende Definitionen:

Tätigkeitsgruppe I: 
Ausführen von Tätigkeiten nach allgemeinen Anweisungen, wo-
bei Handlungskompetenzen vorausgesetzt werden, wie sie durch 
eine abgeschlossene Berufsausbildung als Medizinische Fachan-

Gehaltstarifvertrag für Medizinische 
Fachangestellte/Arzthelferinnen

* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei der Verwendung der Begriffe Arzthelferin, 
Medizinische Fachangestellte, Arbeitgeber und Arzt jeweils die männliche bzw. weibliche 
Form mitgedacht.

Berufsjahr

1.–3.

4.–6.

7.–10.

11.–16.

17.–22.

23.–29.

ab dem 30.

Tätigkeits- 
gruppe I 
(Euro)

1 495

1 595

1 706

1 805

1 921

2 038

2 158

Tätigkeits- 
gruppe II 

(Euro)

1 570

1 675

1 792

1 895

2 017

2 140

2 265

Tätigkeits- 
gruppe III 

(Euro)

–

1 755

1 877

1 987

2 113

2 242

2 373

Tätigkeits- 
gruppe IV 

(Euro)

–

1 914

2 047

2 167

2 305

2 446

2 589
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gestellte/Arzthelferin mit der Prüfung vor der Ärztekammer er-
worben wurden.

Tätigkeitsgruppe II: 
Teilweise selbstständiges Ausführen von Tätigkeiten, wobei 
Handlungskompetenzen bzw. gründliche und/oder vielseitige 
Fachkenntnisse vorausgesetzt werden. Zusätzliche Kenntnisse 
werden durch Aneignung auf einem Gebiet oder durch eine ver-
tiefende oder spezialisierende Fortbildungsmaßnahme im Min-
destumfang von 40 Fortbildungsstunden erworben.

Tätigkeitsgruppe III: 
Weitgehend selbstständiges Ausführen von Tätigkeiten, die be-
sondere Anforderungen an die Handlungskompetenz und die 
Fach- oder Führungsverantwortung stellen und mehrjährige Er-
fahrung voraussetzen. Es werden die Aneignung zusätzlicher 
Kenntnisse auf einem oder mehreren Gebieten oder eine oder 
mehrere vertiefende und/oder spezialisierende Fortbildungsmaß-
nahme(n) von insgesamt 120 Fortbildungsstunden oder der 
Strahlenschutzkurs gemäß § 24 Abs. 2 Röntgenverordnung so-
wie drei Berufsjahre vorausgesetzt. 

Tätigkeitsgruppe IV: 
Selbstständiges Ausführen von Tätigkeiten, die besondere Anfor-
derungen an die Handlungskompetenz und die Fach- und Füh-
rungsverantwortung stellen und die in der Regel mit Leitungsfunk-
tionen (Personalführung, Weisungsbefugnisse) verbunden sind. Es 
werden die Aneignung zusätzlicher Kenntnisse auf einem oder 
mehreren Gebieten oder eine oder mehrere vertiefende und/oder 
spezialisierende Fortbildungsmaßnahme(n) von insgesamt mind. 
280 Fortbildungsstunden sowie drei Berufsjahre vorausgesetzt.

(3) Teilzeitbeschäftigte Medizinische Fachangestellte/Arzthel-
ferinnen erhalten pro Stunde der mit ihnen vereinbarten Ar-
beitszeit 1/167 des jeweiligen Monatsgehaltes für vollzeit-
beschäftigte Medizinische Fachangestellte/Arzthelferinnen 
ihrer Tätigkeitsgruppe.

 Es wird folgende Berechnungsformel zugrunde gelegt:
 Bruttogehalt bei Vollzeitbeschäftigung : 167 Stunden pro Mo-

nat × Wochenstundenzahl der Teilzeitbeschäftigung × 4,33 
 = Bruttogehalt der Teilzeitbeschäftigung

§ 4
Ausbildungsvergütung

Die Ausbildungsvergütung beträgt 
im 1. Jahr monatlich  561 Euro  
im 2. Jahr monatlich  602 Euro  
im 3. Jahr monatlich  646 Euro 

§ 5
Betriebliche Altersversorgung

Medizinische Fachangestellte/Arzthelferinnen haben die Mög-
lichkeit zur betrieblichen Altersversorgung und Entgeltumwand-
lung nach Maßgabe des Tarifvertrages zur betrieblichen Alters-
versorgung und Entgeltumwandlung.

§ 6
Abrechnung

Medizinische Fachangestellte/Arzthelferinnen haben Anspruch 
auf eine schriftliche Abrechnung ihrer Bezüge.

§ 7
Zuschläge

(1)  Für Überstunden, Samstags-, Sonntags-, Feiertags- und 
Nachtarbeit sowie Arbeit am 24. und am 31. 12. ab 12.00 
Uhr sind Zuschläge zu zahlen, die nach Arbeitsstunden be-
rechnet werden. Dabei wird ein Stundensatz von

1/167

 des Monatsgehaltes zugrunde gelegt. 
(2)  Der Zuschlag beträgt je Stunde
 a) für Überstunden, für Arbeit am Samstag 25 Prozent
 b) für Sonn- und Feiertagsarbeit 50 Prozent
 c) für Arbeit am 24. und 31. Dezember  

ab 12.00 Uhr 50 Prozent
 d) für Arbeiten am Neujahrstag,  

dem 1. Mai sowie an den Oster-,  
Pfingst- und Weihnachtsfeiertagen     100 Prozent

 e) für Nachtarbeit 50 Prozent
(3)  Besteht für dieselbe Zeit Anspruch auf mehrere Zuschlag-

sätze, so ist nur der höchste Zuschlag zu zahlen.
(4) Als Überstunden gelten die über die regelmäßige wöchent-

liche tarifliche Arbeitszeit hinaus geleisteten Arbeitsstun-
den, soweit innerhalb eines Zeitraumes von vier, längstens 
zwölf Wochen keine entsprechende Freizeit für diese Ar-
beitsstunden gewährt wird. Freizeitausgleich hat mit dem 
entsprechenden Zeitzuschlag zu erfolgen.

§ 8 
Wahrung des Besitzstandes

Waren für die Medizinische Fachangestellte/Arzthelferin vor In-
krafttreten dieses Tarifvertrages günstigere Arbeitsbedingungen 
vereinbart, so werden diese durch diesen Vertrag nicht berührt. 

Medizinische Fachangestellte/Arzthelferinnen, die bei In-
krafttreten dieses Gehaltstarifvertrages in einem Arbeitsverhält-
nis stehen und in eine der Tätigkeitsgruppen I bis IV eingruppiert 
sind, dürfen nicht herabgestuft werden, auch wenn die in § 3 Abs. 
4 genannten Anforderungen nicht erfüllt sind.

§ 9 
Inkrafttreten und Laufzeit

(1) Dieser Gehaltstarifvertrag ersetzt den Gehaltstarifvertrag 
vom 6. Mai 2009. Er tritt am 1. Januar 2011 in Kraft.

(2)  Dieser Gehaltstarifvertrag kann mit einer Frist von drei 
Monaten schriftlich gekündigt werden, frühestens zum 
31. Dezember 2011.

Protokollnotizen: 
I. Zu § 1 (2) (Geltungsbereich)
 Angestellte ohne Lehrabschlussprüfung in der Tätigkeit 

von Medizinischen Fachangestellten/Arzthelferinnen, die 
am 1. April 1969 das 21. Lebensjahr vollendet hatten und 
die an diesem Stichtage mindestens fünf Jahre als Arzthel-
ferin tätig waren, werden den Medizinischen Fachange-
stellten/Arzthelferinnen gleichgestellt.

II. Zu § 3 (1) (Berufsjahre)
 Die Berufsjahre zählen vom Ersten des Monats an, in dem 

die Prüfung zur Medizinischen Fachangestellten/Arzthel -
ferin bestanden wurde. Die Berufsjahre der Sprechstun -
denschwestern, Sprechstundenhelferinnen und Kranken-
schwestern in den neuen Bundesländern werden anerkannt. 
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 Unterbrechen Medizinische Fachangestellte/Arzthelferinnen 
ihre berufliche Tätigkeit wegen Erziehungsurlaub/Elternzeit, 
so ist diese Zeit zur Hälfte auf die Berufsjahre anzurechnen. 

 Hat die Medizinische Fachangestellte/Arzthelferin vor ih-
rer Ausbildung eine berufsnahe Tätigkeit ausgeübt, so ist 
diese Zeit zur Hälfte auf die Berufsjahre anzurechnen. 

 Werden Angestellte ohne Lehrabschlussprüfung gem. Proto-
kollnotiz I Medizinischen Fachangestellten/Arzthelferinnen 
gleichgestellt, so sind die ersten zwei Jahre der Berufstätig-
keit bei der Ermittlung der Berufsjahre nicht anzurechnen. 

 Die Berufsjahrberechnung gemäß § 11 (2) Satz 3 des Man-
teltarifvertrags vom 12. 9. 1997 gilt für alle Arbeitsverträ-
ge, die ab dem 1. 11. 1997 abgeschlossen werden. Für Ar-
beitsverhältnisse, die vor dem 1.11.1997 bestanden haben, 
gelten die Regelungen des § 10 (2) Satz 3 des Manteltarif-
vertrages vom 16. 9. 1992. 

III. Zu § 3 (4) (Eingruppierung in die Tätigkeitsgruppen)
 Die Tätigkeitsgruppen I bis IV bauen inhaltlich aufeinan-

der auf in dem Sinne, dass höhere Tätigkeitsgruppen Tätig-
keiten aus den darunterliegenden Tätigkeitsgruppen mit 
umfassen. Die Eingruppierung in eine Tätigkeitsgruppe er-
folgt nach den in den Tätigkeitsgruppen I bis IV jeweils ge-
nannten Kriterien und muss im jeweiligen Einzelarbeits-
vertrag vereinbart werden. Vertretungen in Zeiten von Er-
holungsurlaub oder Krankheit bis zu sechs Wochen führen 
nicht zu einer Höhergruppierung.

 1. Zu Tätigkeitsgruppe I: 
 In diese Tätigkeitsgruppe fallen Tätigkeiten gemäß Ausbil-

dungsordnung. Diese umfassen u. a. die Durchführung de-
legationsfähiger Leistungen nach allgemeinen Anweisun-
gen.

 2. Zu den Tätigkeitsgruppen II–IV
 Der Zuschlag auf die Vergütung nach Tätigkeitsgruppe I 

beträgt 
 – in Tätigkeitsgruppe II 5 % 
 – in Tätigkeitsgruppe III 10 % 
 – in Tätigkeitsgruppe IV 20 % 

 In die Tätigkeitsgruppen II bis IV fallen Tätigkeiten, die 
die Aneignung zusätzlicher Kenntnisse, Fertigkeiten und 
Fähigkeiten erfordern. Diese können im Rahmen der beruf-
lichen Tätigkeit und/oder durch eine oder mehrere zusätz -
liche Qualifizierung(en) durch anerkannte Fortbildungs-
maßnahmen erworben werden. Dies können z. B. sein: 

 ● Fortbildungsmaßnahmen auf Basis der (Muster-)Fort-
bildungscurricula der Bundesärztekammer oder andere 
gleichwertige Maßnahmen, z. B.:

  – Onkologie 
  – Ambulantes Operieren
  – Gastroenterologische Endoskopie 
  – Ambulantes Operieren in der Augenheilkunde
  – Pneumologie 
  – Dialyse 
  – Patientenbegleitung und Koordination
  – Ernährungsmedizin 
  – Prävention bei Kindern und Jugendlichen
  – Prävention bei Jugendlichen und Erwachsenen 
  – Ambulante Versorgung älterer Menschen
  – Palliativversorgung 

  – Betriebsmedizin
  – Elektronische Praxiskommunikation
  – Nichtärztliche Praxisassistentin nach § 87 Abs. 2 b 

Satz 5 Sozialgesetzbuch V
 ● Kurse auf Basis zertifizierter Angebote von Kassenärzt-

lichen Vereinigungen, Kammern, ärztlichen Fachver-
bänden, des Bildungswerkes für Gesundheitsberufe e.V. 
und anderen anerkannten Bildungsträgern im Gesund-
heitswesen, z. B.: 

  – Qualitätsmanagementbeauftragte
  – Vorgesehene Maßnahmen im Rahmen von Disease-

Management-Programmen
 ● Fachwirtin für ambulante medizinische Versorgung/

Arztfachhelferin gemäß § 54 Berufsbildungsgesetz.
Tätigkeiten in der Planung und Durchführung der Ausbildung 
zur Medizinischen Fachangestellten sind Bestandteil der Füh-
rungsqualifikation gemäß Definitionen der Tätigkeitsgruppen III 
und IV.

Die in Fortbildungsmaßnahmen erworbenen Kenntnisse, Fer-
tigkeiten und Fähigkeiten sind nur dann vergütungsrelevant, 
wenn sie arbeitsplatz- und/oder einrichtungsbezogen angewen-
det werden.

IV. Zu § 3 (4):
 Bei den Begriffen „allgemeine Anweisung“, „teilweise 

selbstständig“, „weitgehend selbstständig“ sowie „selbst-
ständig“ im Sinne des Ausführens von Tätigkeiten nach 
den Tätigkeitsgruppen I bis IV sind die Verordnung der 
Bundesregierung über die Berufsausbildung zum Medizi-
nischen Fachangestellten/zur Medizinischen Fachange-
stellten vom 26. April 2006 (BGBl. Jahrgang 2006 Teil I 
Nr. 22, S. 1097 bis 1108) sowie die gemeinsame Stellung-
nahme von Kassenärztlicher Bundesvereinigung und Bun-
desärztekammer zur „Persönlichen Leistungserbringung – 
Möglichkeiten und Grenzen der Delegation ärztlicher Leis-
tungen“ vom 29. 8. 2008 zu berücksichtigen (Deutsches 
Ärzteblatt, Heft 41 vom 10. 10. 2008, S. A 2173 ff.).

Berlin, den 20. 1. 2011 

am 23. März in Berlin
Veranstaltungsort: Kaiserin-Friedrich-Stiftung, Robert-Koch-
Platz 7, 10115 Berlin
Anmeldung: Bitte beachten Sie, dass eine Teilnahme nur im 
Rahmen der verfügbaren Plätze möglich ist. Eine Anmeldung ist 
erforderlich: www.bundesärztekammer.de.
Weitere Informationen und das Programmheft erhalten Sie bei 
der Bundesärztekammer, Dezernat Wissenschaft und Forschung, 
Postfach 12 08 64, 10598 Berlin, Telefon: 030 400456-467; Fax: 
030 400456-486, E-Mail: dezernat6@baek.de. 

Symposium im Rahmen der 
 Förderinitiative zur Versorgungs -

forschung der Bundesärztekammer 
„Transition – Spezielle Versorgungsanforderungen an die medizinische 

Betreuung beim Übergang vom Kindes- und Jugendalter  
zum Erwachsenenalter:  Ist-Zustand, Probleme, Forschungsbedarf“
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